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STÄDTEREGION AACHEN 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und 
Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.09 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt - vom 30.11.2009, 
Nr. 22) in den jeweils geltenden Fassungen wird 
nachstehende Ordnungsverfügung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Damit können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs-
verfügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen 
sind.

Ordnungsverfügung vom 03.07.2014, Aktenzeichen 70106 
an Yumin ZHU, 

zuletzt wohnhaft Kastanienweg 4, 52074 Aachen.

Die Ordnungsverfügung befindet sich im Ausländeramt der 
StädteRegion Aachen, Hackländerstraße 1, 52064 Aachen. 
Dort kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 08.07.2014 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 
1 Nummer a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie 
gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion 
Aachen vom 24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – 

vom 30.11.2009, Nr. 22) in den jeweils geltenden Fassungen 
wird nachstehende(s) Ordnungsverfügung / Schreiben 
durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Damit 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach  deren  Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG 
NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese(s) 
Ordnungsverfügung / Schreiben als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind.

Schreiben vom 04.07.2014, Aktenzeichen: A 36.2.2-Scho 
an Herrn Giorgy Keselmann, 

zuletzt wohnhaft in der Viktoriastraße 75, 52066 Aachen

Das Schreiben befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann diese(s) von dem 
Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 04.07.2014 Der Städteregionsrat
 Helmut Etschenberg

SPARKASSENZWECKVERBAND
STÄDTEREGION AACHEN – STADT AACHEN 

Bekanntmachung

Am

Donnerstag, 17. Juli 2014, 11.00 Uhr

findet im S-Forum der Sparkasse Aachen, Kleinmarschier-
straße 11 – 15, 1. Etage, eine Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Sparkassenzweckverbandes StädteRegion Aachen 
– Stadt Aachen statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung und Einführung der Mitglieder 
der Verbandsversammlung durch das älteste bereite Mit-
glied

2. Benennung eines Mitgliedes für die Mitunterzeichnung 
der Niederschrift
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3. Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung

4. Wahl des Stellvertreters des Vorsitzenden der Verbands-
versammlung

5. Wahl des Verbandsvorstehers und seines Stellvertreters

6. Bestimmung von Beamten/Angestellten der Stadt Aa-
chen und der StädteRegion Aachen für die Unterzeich-
nung verpflichtender Erklärungen im Verhinderungsfall 
des Verbandsvorstehers bzw. seines Stellvertreters

7. Wahl des vorsitzenden Mitgliedes des Verwaltungsrates 
der Sparkasse Aachen

8. Wahl der neun sachkundigen Mitglieder des Verwal-
tungsrates und ihrer Stellvertreter sowie der fünf Mit-
glieder des Verwaltungsrates gemäß § 10 Abs. 2 c) SpkG 
NW und ihrer Stellvertreter

9. Wahl des 1. und 2. Stellvertreters des vorsitzenden Mit-
gliedes des Verwaltungsrates

10.  Wahl des Vertreters des Hauptverwaltungsbeamten 
(„Beanstandungsbeamten“) im Verwaltungsrat der Spar-
kasse

11.  Entsendung in die Verbandsversammlung des Rheini-
schen Sparkassen- und Giroverbandes

12.  Jahresabschluss 2013 der Sparkasse Aachen

13.  Wirtschaftsförderung der Sparkasse Aachen

14.  Mitteilungen und Anfragen

Die Sitzung ist öffentlich.

Aachen, den 08.07.2014 Dieter Wolf, SRTM
 - gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung -   
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